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REPUBLIK ÖSTERREICH 

A-1 0 11 Wien, Stubenring 1 

DVR37257 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Fernschreib-Nr. 111145 regeb a, 111780 reggeb a 

Telefax 713 79 95, 713 93 11 

L 

Geschäftszahl 33.500/24-111/1/96 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Öffnungszeiten­
gesetz 1991 geändert wird; 
Begutachtung 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wien 

Telefon 0222/7110 0 Durchwahl 

NamefTel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Dr. Walter Malousek/5835 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Ge setze � t�u-r� 
zl. ....... 8a . .. -GE/19.96 ' 
Datum 1�.10�.1.9.96 . . ... . . ... .... _<" 

Verteilt .. �s.:�j9 ... <j�._ ... � 
. /1 

'"" " //: J.rI /'1. 
i){1(� 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt 

sich, in der Anlage unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 10. August 1985, 

Zl. 602.271/1-V/6/85, 25 Ausfertigungen des unter einem zur Be­

gutachtung ausgesendeten Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Öffnungszeitengesetz 1991 geändert wird, samt Erläuterungen 

zu übermitteln. 

Für 

der 

Wien, am 10. Oktober 1996 

Für den Bundesminister: 

K 0 P r i v n i k a r  
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'" 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

A-1011 Wien, Stubenring 1 

OVR 37257 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Femschreib-Nr. 111145 regeb a, 111780 reggeb a 

Telefax 713 79 95,71393 11 

L 

Geschäftszahl 33.500/24-1 I 1/ A/ 1 /9 6 

Entwurf eines Bundesgesetzes mit 
dem das Öffnungszeitengesetz 1991 
geändert wird; 
Begutachtung 

An das/den/die 

1. Bundeskanz1eramt-Verfassungsdienst 
2. Bundeskanzleramt - Abteilung 1/5 
3. Bundeskanzleramt - Abteilung 1/11 
4. Bundeskanzleramt - Abteilung 1/12 
5. Bundeskanzleramt - Sektion 11 
6. Bundeskanzleramt - Sektion IV 
7. Bundeskanzleramt 

• 0>1,1(>1' 0:'22/71100 Ourchwahl .. " .. ..", ef -Klappe des Sachbearbeiters: 

MR Dr. Ma1ousek/5835 

Hihe In der Antwort die 

Ueschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Bundesministerium für Frauenangelegenheiten 
z.Hd.Frau Bundesministerin Dr. Helga Konrad 

8. Bundeskanzleramt 
Büro des Herrn Staatssekretärs Mag. Karl Schlägl 

9. Bundeskanzleramt 
Geschäftsführung der Bundesgleichbehandlungskomrnission 

10. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
12. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
13. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 
14. Bundesministerium für Finanzen 
15. Bundesministerium für Inneres 
16. Bundesministerium für Justiz 
17. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
18. Bundesministerium für Landesverteidigung 
19. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle 

Angelegenheiten 
20. Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
21. Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und kunst 

Sektion V 
22. Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 

Österreichische Bundesbahnen 
23. Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 

Post- und Telegraphenverwaltung 
24. Büro des Datenschutzrates 
25. Österreichische Statistische Zentralamt 
26. Rechnungshof 
27. Herren Landeshauptmänner 
28. Verbindungsstelle der Bundesländer 
29. Wirtschaftskammer Österreich 
30. Wirtschaftskamrnern der Länder 
31. Bundesarbeitskammer 

BMwA-AOV-Form-FGA • regsor1.tx4 

87/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)2 von 23

www.parlament.gv.at



- 2 -

32. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
33. Österreichischen Gewerkschaftsbund 
34. Vereinigung Österreichischer Industrieller 
35. Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österrelchs 
36. Österreichischen Städtebund 
37. Österreichischen Gemeindebund 
38. Österreichischen Gewerbeverein 
39. Handelsverband 
40. Volksanwaltschaft 
41. Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
42. Österreichische Notariatskammer 
43. Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
44. Bundes-Ingenieurkammer 
45. Österreichische Ärztekammer 
46. Österreichische Apothekerkammer 
47. Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
48. Verein für Konsumenteninformation 
49. Finanzprokuratur 
50. Verein der Mitglieder der Unabhängigen Verwaltungssenate 

in den Ländern 
51. Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungssenate 
52. Institut für Europarecht (Wien) 
53. Forschungsinstitut für Europarecht (Graz) 
54. Forschungsinstitut für Europafragen an der \\lU Wien 
55. Zentrum für Europäisches Recht 

Neue Universität (Innsbruck) 
56. Forschungsinstitut für Europarecht (Salzburg) 
57. Forschungsinstitut für Europarecht - Neue Universität (Linz) 
58. Rechtswissenschaftliche Fakultät Linz 
59. ARGE-Daten 
60. Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
61. Österreichische Patentanwaltskammer 
62. Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten über­

mittelt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Öffnungszeitengesetz 1991 geändert wird samt Erläuterungen 

und Textgegenüberstellung mit dem Ersuchen um allfällige Stel­

lungnahme bis spätestens 22. Oktober 1996. Sollte bis zu diesem 

Zeitpunkt keine do. Stellungnahme eingelangt sein, so wird ange­

nommen, daß aus · do. Sicht zum übermittelten Entwurf nichts zu 

bemerken ist. 

Hinsichtlich des Inhalts der Novelle wird auf die dem Entwurf 

beigegebenen Erläuterungen sowie auf das Vorblatt verwiesen. 
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25 Exemplare des Gesetzentwurfes samt Erläuterungen werden ue. 

dem Präsidium des Nationalrates zugelei tet. Im Sinne des Rund­

schreibens des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 10. Au­

gust 1985, L1. 602. 271/1-V/6/85, wird ersucht, 25 Gleichschriften 

der do. Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermit­

teln und hievon das Bundesministerium für wirtschaftliche Angele­

genheiten zu verständigen. 

Für 

der 

die Richtigkeit 

AUSfej� 

Wien, am 10. Oktober 1996 

Für den Bundesminister: 

SCh Dr. Koprivnikar 
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ÖZG 

En twurf 

Bundesgesetz, mit dem das Öffnungszei:cngesetz 1991 

geändert wird 

Das Öffnungszeitengesetz 1991, BGBl. NI. 50/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. l wird der Ausdruck "Gewerbeordnung 197 3 " durch den Ausdruck "Gewerbe­

ordnung 199 4" ersetzt. 

2. Im § 1 Abs. 3 lautet das Zitat: "§ 2 Abs. l Z 4 GewO 199 4". 

3. Im § 1 Abs. 4lit.b lautet das Zitat: "§ 1 44 GewO 1994". 

4. Im § 1 Abs. 4lit.e lautet das Zitat: "§ 171 Abs.2 GewO 199 4". 

5. § 2 Abs.2 lautet: 

" (2) Bäckereibetriebe dürfen ab 5. 30 Uhr offengehalten werden. " 

6. § 2 Abs. 4 lautet: 

"( 4) Die Gesamtoffenhaltezeit gemäß Abs.l und § 3 Abs.l darf innerhalb einer Kalender­

woche 60 Stunden nicht überschreiten. " 

7. § 2 Abs. 5 entfällt. 

8. Im § 3 Abs. l wird die Zeitangabe "13 Uhr " durch "17 Uhr " ersetzt. 

9. § 3a entfällt. 
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10. Im § 4 Abs. l lautet der erste Satz: 

"Am 24. Dezember sind die Verkaufsstellen jedenfalls um 14 Uhr zu schließen. " 

11. Im § 4 Abs.2 wird folgender Satz angefügt: 

"Fällt der 31. Dezember auf einen Samstag, so gilt an Stelle des ersten Satzes eine Offen­

haltezeit bis 17 Uhr." 

12. § 4 Abs. 3 lautet: 

"(3) An den letzten vier Samstagen vor dem 24. Dezember dürfen die Verkaufsstellen bis 

18 Uhr offengehalten werden." 

13. § 4 Abs.4 bis 7 entfallen. 

14. § 6 Abs.2 lautet: 

"(2) Für besonders wichtige Tourismusorte oder touristisch besonders wichtige Teile von 

Orten, in denen ein reger Geschäftsverkehr zu erwarten ist, für Orte mit hohem Pendleranteil 

oder. soweit es sonstige volkswirtschaftliche Interessen (zB bedeutende örtliche Veranstaltun­

gen) gebieten, kann der Landeshauptmann die· wöchentliche Gesamtoffenhaltezeit mit 

66 Stunden festlegen. Außerdem kann der Landeshauptmann während der Sommerzeit gemäß 

dem Zeitzählungsgesetz, BGBl. Nr. 78/1976, an Werktagen ausgenommen Samstag auch einen . 

Ladenschluß bis spätestens 21 Uhr anordnen." 

1 5. § 6 Abs.3 enWillt. 

16. Im § 7 Abs.llautet der Klammerausdruck: "(§ 53 der Gewerbeordnung 1994)". 

17. Die Überschrift zu § 8 lautet: "Kundenbedienung" 

18. Im § 8 entfällt die Absatzbezeichnung "(1)". Die Abs. 2 und 3 entfallen. 
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19. Im § 9 wird der Ausdruck "GcwcrhenrJnung 1973" durch den Ausdruck "Gewerbeordnung 

1 994" ersetzt. 
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ÖZG-VOR 

V O RBLATT 

Probleme: 

Die derzeit geltenden Ladenöffnungszeiten entsprechen vielfach nicht den wirtschaftlichen Er­

fordernissen. Durch die ab 1. November 1996 geltende Neuregelung der Offenhaltezeiten in 

Deutschland ist ein noch größerer Kaufkraftabschluß nach Deutschland als schon bisher zu be­

fürchten. Die Kaufkraft insbesondere ausländischer Touristen kann vor allem an Samstagnach­

mittagen nicht entsprechend genützt werden. 

Ziele: 

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Österreich; 

Hintanhaltung des Kaufkraftabflusses nach Deutschland; . 

Steigerung der Attraktivität Österreichs als Tourismusland; 

Schaffung konsumentenfreundlicher Einkaufsregelungen. 

Inhalt: 

Die Offenhaltezeit an Samstagen wird von bisher 13 Uhr auf 17 Uhr ausgeweitet. Die bisherige 

Sonderregelung für touristisch besonders wichtige Gebiete wird eIWeitert; diese Regelung soll 

auch für Orte mit hohem Pendleranteil zum Tragen kommen sowie bei Vorliegen sonstiger 

volkswirtschaftlicher Interessen. Näheres ist den Erläuterungen zum Gesetzentwurf zu 

entnehmen. 

Alternativen: 

Beibehaltung des derzeitigen weniger effizienten und konsumentenfreundlichen Zustandes. 
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Kosten: 

Keine. 

EU-Konfomität: 

Gegeben. 
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ÖZG-ERL 

Erläuterungen 

Das Öffnungszeitengesetz 1991 wird in folgenden Punkten geändert. 

1. Die Offenhaltezeit an Samstagen soll von bisher 1 3  Uhr auf 17 Uhr ausgeweitet werden. 

Damit soll den Unternehmen ein größerer Dispositionsrahmen eröffnet und ein Kaufkraf­

tabfluß nach Deutschland, wo am 1. November 1996 neue Offenhalteregelungen in Kraft 

treten, hintangehalten werden (Z 8 des Entwurfes). 

2. Der Gesamtoffenhalterahmen soll nunmehr einheitlich 60 Stunden betragen. Die bisherige 

Unterscheidung zwischen Lebensmittel- und Nichtlebensmittelverkauf entfällt (Z 6 des 

Entwurfes). 

3. Die beabsichtigte Ausweitung der Offenhaltezeiten an Samstagen (s. Punkt 1) macht die 

bisherigen Sonderregelungen (einmal pro Kalenderwoche ausgenommen Samstag bis 21 

Uhr, einmal im Monat am Samstag bis 17 Uhr) entbehrlich. 

4. Am 24. Dezember sind die Verkaufsstellen jedenfalls um 14 Uhr zu schließen (s. Z 10 des 

Entwurfes). Weiters wird bestimmt, daß die Verkaufsstellen an den letzten vier Samstagen 

vor dem 24. Dezember einheitlich bis 18 Uhr offengehalten werden dürfen (Z 12 des Ent­

wurfes). Die bisherigen Abs. 4 bis 7 des § 4 werden dadurch entbehrlich .. 

5. Bei Bäckereibetrieben (diese dürfen wie bisher bereits ab 5. 30 Uhr offengehalten werden) 

·soll die Einschränkung auf den Verkauf von Backwaren in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 

6.00 Uhr entfallen (s. Z 5 des Entwurfes). Da es hinsichtlich einzelner Waren bzw. Waren­

gruppen keine unterschiedlichen Offenhaltezeiten mehr geben soll, werden die eher praxis.,­

fremden Bestimmungen des § 8 Abs.2 und 3 über Verkaufsstellen mit verschiedenen 

Ladenöffnungszeiten aufgehoben (s. Z 18 des Entwurfes). 

6. Die Regelung des bisherigen § 6 Abs.2 erscheint entbehrlich. Der bisherige Abs.3 betreffend 

Sonderregelungen für touristisch besonders wichtige Gebiete wird zum Abs.2. Zusätzlich 
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soll diese Regelung auch für Orte mit hohem Pendleranteil gelten sowie wenn es sonstige 

volkswirtschaftliche Interessen wie zB bedeutende örtliche Veranstaltungen erforderlich 

machen (s. Z 14 und 15 des Entwurfes). 

7. Die Novellierung des Öffnungszeitengesetzes 1991 wird schließlich zum Anlaß genommen, 

verschiedene durch die Wiederverlautbarung der Gewerbeordnung 197 3 erforderlich ge­

wordene legistische Anpassungen vorzunehmen (s. Z 1, 2, 3, 4, 16 und 19 des Entwurfes). 
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Geltender Text 

§ 1. (I) I )J(' Ilc.)lIllllllungcn dieses 13undesgesetzes 
gelten, sofern sich aus Abs. 4 nichts anderes ergibt, 
fUr :1l1e st:incligen und nichtst:indigen für den 
Klein"crk.1uf von Waren bestimmten Betriebsein­
richwngcn (Läden und sonstige Verkaufsstellen) 
\'on Umernchmungen. die der Gewerbeordnung 
19;:' ul1tcrlicgcn. 

(3) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten :lUch fUr die Kleinverkaufsstellen der land­
und forstwi rtsch a f tlichen Erwerbs- und Wirt­
schaftsgenossenschaften, deren Tätigkeit lediglich 
gemäß § 2 I\bs. I Z 4 GewO 1973 von deren 
flcstill1lll\lIl��CIl .1u�gcn()tnmen ist. 

Vorgeschlngener Text 

Im § I Abs.1 wird der Ausdruck "Gewerbeoruiluilg 1973" dureh den Ausdruck "Gewerbe­

ordnung 1994" ersetzt. 

Im § 1 Abs.3 lautet das Zitat: "§ 2 Abs.1 Z 4 GcwO 1994". 
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Geltender Text 

(·1) VOll <I< 11 ilntlll1l111lllgell dlcscs Bundesgeset­
I.rs sind :11l');"110nlIl1Cn 

.1) d ie \V�rcll�hg�hc :1US l\lItorn:ltcn; 
b) der \'<;.';lITI1\·crk:tllf im R:lhmcn eines G:lstge­

",erbc; III dem im § 191 GewO 1973 
oU.Clrhnctcn Umbng; 

c) der r- brkt\'crkchr; 
d) Vcrk.lllls'lcllcn Im K:lsernenbcrcich, die 

\X:arcl1 ;;ur _,n ,\ngehör igc des Bundesheeres, 
der Gelldarmerie oder der Bundespolizei und 
an dlC' In dcr Kaserne tätigen Bediensteten 
ahgehen ( .. \!:trkctendereien") und 

cl Tankstl'ilcn für dcn Verbuf von Betriebsstof­
fen fll: Kraftfahrzeuge sowie für den 
K!clfl\'('rblli von im § 119 Abs. 2 GewO 1973 
angcfllhrtcn W:lren. 

t() 

Vorgeschlagener Text 

Im § 1 Abs.4lit.b lautet das Zitat: "§ 144 GewO 1994". 

Im § 1 Abs.4 Iit.e lautet das Zitat: "§ 171 Abs.2 GcwO 1994". 
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Geltender Text 

§ 2. (1) 0 o .  

(2) fl�ckcreihc[ri('hc diirfen für den Verkauf von 
B.1Ckw.lfl'll :lh :;.30 Uhr offengch:dtcn werden. 

(4) Zusätzlich zu den im Abs. 1 festgesetz.ten 
Offenhaltezeiten dürfen Verkaufsstellen an einem 
Werktag einm:d in der Kalenderwoche ausgenom­
men S amstag bis 21 Uhr offengehalten werden. 
Diese Regelung gilt nicht für den 24. und 
31. Dczember. 

(5) Die Gesamtoffenhaltez.eit gemäß Abs. 1 und 4 
sowie � .3 Abs. I d;-trf innerhalb einer K;-tlenderwo­
ehe 60

' 
SllIndcn, beim Kleinverkauf von Lebensmit­

teln 66 Stunden nicht überschreiten. 

Vorgeschlagener Text 

§ 2 Abs.2 lautet: 

"(2) Bäckereibetriebe drüfen;-tb 5,30 Uhr offengehallen werden," 

§ 2 Abs.4 iautet: 

"(4) Die Gesamtoffenhaltezeit gemäß Abs.l und § 3 Abs,1 darf innerhalb einer Kalender­

woche 60 Stunden nicht überschreiten." 

§ 2 Abs.5 entfällt. 
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Geltender Text 

§ J. (I) nie Vcrk:lUfsslcllcn dürfen, sofern durch 
dieses 1l1iIlfl"'gC"t'17 0dn durch Verordnungen auf 
G ru nd d" 1\'.jfldnge�CI7.CS nichl anderes be-
Stlllll11t I"! " ""�I�I:rll 111� 13 Uhr offengehalten 
\\'('rdrn 

� 

Vorgesch18gener Text 

Im § 3 Abs.l wird die Zeitangabe "13 Uhr" durch "17 Uhr" ersetzt. 87/M
E
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Geltender Text 

§ 3 a. (I) J)ie \'crk:lufsstellen dürfen einI1lal im 
Monat :\ln SJmst:lg bis sp:itestens 17 Uhr offenge­
halten werdcn. Diese Regelung gilt nicht für den 
24. und 3 1. Dezember. 

(2) Verk:lufmellen, die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes oder auf Grund einer auf dieses 
Bundesgesetz gestützten Verordnung auch nur an 
einem SamstJg im Mon:lt n:lch 13 Uhr nffengch:ll­
ten werden. dürfen in dCIll betreffenden Mon:lt auf 
Grund des Abs. I nicht an einem weiteren S:lll1stag 
nach 13 Uhr offengeh:llten werden. D:ls Offcnld­
ten an einem S:lmst:lg nach 13 Uhr auf Grund einer 
Verordnung gemäß § 4 Abs. 6 oder Abs. 7 steht aber 
dem Offenh:llten an einem weiteren S:llllstag n:lch 
13 Uhr auf Grund des r\bs. I nicht entgegen. 

s 

Vorgeschlagener Text 

§ 3a entfallt, 
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Geltender Text 

§ 4. (1) Am 24. Dezember dürfen die Verkaufs­
steilen bis 16 Uhr offengehalten werden. Die 
Verkaufsstellen für Süßwaren und für Naturblumen 
dürfen bis 1 S Uhr offengehalten werden; Christ­
bäume dürfen bis 20 Uhr verkauft,werden. 

(2) Am 31. Dezember dürfen die Verkaufsstellen 
bis 17 Uhr, die Verkaufsstellen für Lebensmittel 
(ausgenom mcn Sü ßwaren) bis 18 Uhr, offengehal­
tcn werden. Die Verkaufsstellen für Süßwaren, für 
N�turhlllf11('n "nd für Silvesterartikel dürfen bis 
20 Uhr "�fr, !Il�,·!,.\l!('n "·erden. 

(3) b::,,, ,i,:, 2·1. Dt:Lclllbcr und der ) 1 . Dezem­
ber auf Cillen Samstag, so gilt an Stelle von Abs. 1 
erster Satz LI nd :\bs. 2 erster Satz der § ) Abs. 1. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 4 Abs.l lautet der erste Satz: 

"Am 24. Dezember sind die Verkaufsstellen jedenfalls um 14 Uhr zu schließen." 

1m § 4 Abs.2 wird folgender Satz angefügt: 

"Fällt der 31. Dezember auf einen Samstag, so gilt an Stelle des ersten Satzes eine Offen­

hallezeit bis 17 Uhr." 

. § 4 Abs. 3 lautet: 

"(3) An den letzten vier Samslagen vor dem 24. Dezember dürfen die VerkaufssIelIen bis 

IR Uhr offengehallen werden." 
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Geltender Text 

(4) Der Landeshauptmann kann mit Verordnung 
bestimmen, daß die Verkaufsstellen am 24. und am 
J I. Dezember, sofern die bestehenden Einkaufsge­
wohnheiten dies zulassen, um höchstens zwei 
Stunden früher als zu den in den Abs. 1 und 2 
festge legten Zeiten zu schließen sind. 

(5) An den letzten drei Samstagen vor dem 
24. Dezem ber dürfen die Verkaufsstellen bis 18 Uhr 
offcngeh:dtcn wcrden ; diese Ausnahme gilt nicht für 
Verkallfsstellcn für Lebensmittel, außer für die 
Verbubtcllcn für Süßwaren. 

(6) Ocr La ndcshauptmann kann jedoch nach 
.\nhörung der L:lndeskamm cr der gewerblichen 
\Vinsch.lit, der K,lll1lner für Arbeiter und Ange­
stellte, ein l.:lndes-Landwirtschaftskammcr und dcr 
Landcs-b:ekutivc dcs ÖGB mit Vcrordnung 
hc."ifl111H'II, ,h(l, ,1hwcichcnd von der Rcr,elllnr, 
11:1['11 /\h, 5 :111<.'11 :1111 viertell S:IlIlSI:lg vor dell1 
2·1. 1),,/(,11111<'/ his I S Uhr offcngeh:lltclI werdcn 
,1.1If, \\"'1111 IIl1d 1I1sO\vcit dies wegen des Weih· 
11.1lI115· !':'l1k,ll1fshc,l"rfcs erforderlich ist. 

(7) !)u l .. lllClcshat'l)unanll k:lnl1 mit Verordnung 
1)('\[1111111('11, ,hf\ :luch die Verbufsstcllen für :lnderc 
\.cbellSI11lltcl als Slißwaren an dcn in den Abs. 5 
und 6 bC7.cichnetcn Samstagen bis 18 Uhr offenge­
hal ten werden dürfen , wenn und JI1soweit ein 
besondercr Einka u fsbedarf auch für diese Waren 
hcstelll 

1-

Vorgeschlagener Text 

§ 4 Abs.4 bis 7 entfallen. 
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Geltender Text 

§ 6. (1) ... 

(2) Dcr L:llldesh�uptm�1l1l kann :lllgemein odcr 
für die Verk:lUfsstcllcll bc stimmter An einen 
spätcren I.�dellschlljß anordnen, und zwar all 
Samstagen sp:itestens um 18 Uhr, an sonstigen 
Werktagen SpateSlens um 20 Uhr 

a) fUr Gcbiete, in dClle ll wcgt'n bcdclllClld('J' 
örtlich<'l V <'l�IlSt�ltllllgCII (MesseIl, Ausstel­
lungen, 1:t'St,plelc, spon l ichc Vcr:lnsl:dlungen 
und dnglcil'hcll) ein bcsLlndcJ'cr Zustrom 
On,flTllldn /ll <'I\\,:1IIl'n i.1( li nd d:l.� langere 
Ofkllh.dtl·ll clln"l \"'''lk:llIfsslcllcn I.lIJ' Bc' 
fried!)',"":: '!"( 1:lld .. lllfsbedürfnissc IlLltWCIl ­

d ig I" 11." J, ,\ I.t r;l',.d,,· der D:luer der 
\"'CI.II. . " " "r�" . .  , 

b) fll r 1" """1'" \\ "11111:(' IOUfI,/llUSOfle oder 
flir I,· '''·11 1"'''\(1<1''1' wichtigc Teile von 
On,,!: . , .. 1..""11 ('in r"!:n C('schafts\'crkehr zu 
CJ'l\ .II�. " .. I, " .. Lll·I,.1 ,lll I bllpl\'l'J'kehrszei­
tell dn j.dlrn. 

(3) Für bnondcrs wicJnigt Tourismusone oder 
touristisch hesOllders wiclnigc Teile von Orten 
gemtiß Ab;.': li:. b kalln der LlIldeshauptmann 
während dei SOllllllerzeit gemäß dem ZeitZählungs­
gesetz, BGB!. Nr. 78/1976, an Werktagen ausge­
nommen S�I1lSl.lg .luch einen Ladenschluß bis 
spjteSlCIlS 21 lJhr anordnen. 

Vorgeschlagener Text 

. § 6 Abs.2 lautet: 

"(2) Für besonders wichtige Tourismusorte oder touristisch besonders wichtige Teile von 

Orten, in denen ein reger Geschäftsverkehr zu erwarten ist, für Orte mit hohem Pendleranteil 

oder soweit es sonstige volkswirtschaftliche Interessen (zB bedeutende örtliche Veranstaltun­

gen) gebieten, kann der Landeshauptmann die wöchentliche Gesamtoffenhaltezeit mit 

66 Stunden festlegen. Außerdem kann der Landeshauptmann während der Sommerzeit gemäß 

dem Zeitzählungsgesetz, BGBI. NT. 78/1976, an Werktagcn a�genommen Samstag auch einen 

Ladcnschluß bis spiitestens 21 Uhr anordnen." 

, § 6 Abs.3 entfallt. 
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Geltender Text 

§ 7, ( I )  Der Kleinverkauf von Waren im 
U m her z i eh en (§ S3 der Gewerbeordnung 1973) und 
im Str,lßenh�ncl('1 ist "":ihrend der Zeit, in der die 
Verk:wfsslC//"1l für solche Waren offengehalten 
""'erden durfcll. I.u/ässig, 

.J 

Vorgeschlngcncr Text 

Im § 7 Abs,l lautet der KJammerausdruck: "(§ 53 der Gewerbeordnung 1994)", 
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Geltender Text 

Kundenbedienung; Verkaufsstellen mit 
verschiedenen Ladenöffnungszeiten 

§ 8. (1) Kunden, die am Ende der Ladenöffnungs­
zeit im Laden oder bei d er sonstigen Verkaufsstelle 
:1 nwesend si nd, dü rfen ungeachtet der vorstehenden 
Bestimmungen noch bedient werden. 

(2) We rden in einer Verkaufsstelle Waren 
feilgell:l!ten, für deren Verkauf \'erschiedene Öff­
nungszeiten gelten, so sind die für solche Waren 
bestimmten Verkaufseinrichtungen räumlich zu 
trennen. Für diese Verkaufseinrichtungen gelten die 
für die entsprechenden Verkaufsstellen jeweil� 
festgelegten Öffnung�zeiten. 

(3) Ist eine räumliche Trennung der im Abs. 2 
erwähnten Verk:lllfseinrichtungen nicht möglich 
nder nicht 7.ul11uth:1I', so dürfen diese Verkaufsstcl­
!en n�rh MaGg:!lle der jeweils warenmäßig 
bestimmten Öffnungszeiten offengehalten werden; 
es dürfcli I"lcll:h nur die diesen Öffnungszeiten 
(,111IP"" I, • .  ;"f( \i:.'�/'{'11 "",kauft wcrdcn. 

"IV 

Vorgeschlagener Text 

Die Überschrift zu § 8 lautet: "Kundenbedienung" 

Im § 8 entfällt die Absatzbezeichnung "(1)". Die Abs. 2 und 3 entfallen. 87/M
E
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Geltender Text 

§ 9. \'(Icr Clllgcgcn den Bestimmungen dieses 
Bundesgcsct7.cs scinc Verkaufsslelle nicht geschlos­
,eil h�!t, \'\' ;11'(,11 \'crk� u ft oder Bestellungen 
C'l1tgCgCl1l1ill1l11t, ist n�ch dcn Bestimmungen dcr 
GC\\'crbcordl1ung 1973 z.u bestrafen . 

Vorgeschlagener Text 

Im § 9 wird der Ausdruck "Gewerbeordnung 1973" durch den Ausdruck "Gewerbeordnung 

1994" ersetz!. 

/{1 
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